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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1999

Norm

ZPO §226 IIA3

ZPO §226 IIB1

ZPO §228 A4

AktG §75 Abs4

Rechtssatz

Von dem Rechtsgestaltungsbegehren, der Widerruf der Bestellung zum Vorstand durch den Aufsichtsrat werde für

rechtsunwirksam erklärt, ist als minus das Feststellungsbegehren mitumfaßt, dieser Widerruf sei bis zum Ablauf der

Funktionsperiode des abberufenen Vorstands oder bis zu dessen neuerlicher Abberufung nicht rechtswirksam

gewesen.
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